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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 28/2004

Betreff:
Vorbereitung auf die Schulreform – Erprobungen und Pilotprojekte

Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Im Schuljahr 2004/2005 sind die Schulen angehalten, mit der Vorbereitung/Erprobung der Schulreform zu beginnen. Grundlage dafür sind der Art. 17 des Landesgesetzes Nr.1 vom 08.04.2004 sowie die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 1534 vom 10.05.2004 und Nr.1787 vom 24.05.2004. 

Grundsätzlich sind zwei Modelle der Erprobung denkbar:

a) im Rahmen der didaktischen und organisatorischen Autonomie

b) über Pilotprojekte

Das Deutsche Schulamt und das Pädagogische Institut stehen den Schulen in dieser Erprobungsphase beratend und unterstützend zur Seite und bieten Fortbildung für Lehrpersonen und Direktorinnen und Direktoren an. Der Erfahrungsaustausch mit den Pilotschulen wird in diese Initiativen einfließen. Informationen zu den geplanten Maßnahmen zur Unterstützung wurden mit eigener Mitteilung vom 21.05.2004 übermittelt. 
Zu a) Erprobung im Rahmen der didaktischen und organisatorischen Autonomie
Das Schuljahr 2004/2005 dient für alle Schulen als Jahr der Vorbereitung für die flächendeckende Einführung der Schulreform. Daher können alle Grund- und Mittelschulen einzelne Aspekte der Reform des Schulsystems des Landes im Rahmen ihrer Autonomie und ihrer verfügbaren Ressourcen erproben.
Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, dass sich an einer Begleitung interessierte Schulen mit ihren Schwerpunkten anmelden wie in der eigenen Mitteilung vom 21.05.2004 festgelegt. 
Zu b) Erprobung über Pilotprojekte

Schulen können sich als Pilotschulen melden. In diesen Pilotschulen werden im Schuljahr 2004/2005 in den Klassen 1 bis 5 der Grundschulen und in der ersten Klasse der Mittelschule die grundlegenden Aspekte der Schulreform – curriculare Planung, Einführung von Kern- und Wahlbereichen, Individualisierung des Lernens durch personbezogene Lern- und Bildungspläne, Lernwerkstätten, Bewertung durch Portfolio, Einführung des Tutors/der Tutorin – mit den nachfolgend angeführten Anpassungen an die lokale Situation erprobt:

· Curricula

Die Pilotschulen entwickeln anhand der geltenden Lehrpläne des Landes, der Dokumentation des Pilotprojekts „Curriculare Planung“ und unter Berücksichtigung der Nationalen Richtlinien für die personbezogenen Lern- und Bildungspläne eigene Curricula.

· Jahresstundenkontingente

Die Stundentafel der Pilotschulen umfasst 

· 
· Grundschule: 27 verpflichtende und 3 fakultative Wochenstunden 

· Mittelschule: 30 verpflichtende und 3 fakultative Wochenstunden 

Berechnet für 34 Unterrichtswochen umfasst das Jahresstundenkontingent somit für die Grundschule 918 verpflichtende und 102 fakultative Stunden und für die Mittelschule 1020 verpflichtende und 102 fakultative Stunden.

Diese Stunden (Unterrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler) sind in der Grund- und Mittelschule als Stunden zu 60 Minuten einschließlich Pause zu verstehen.
Ein Teil der fakultativen Unterrichtszeit kann von den Pilotschulen auch am Vormittag angeboten werden. Der fakultative Unterricht, der das Ziel hat, Lernrückstände aufzuholen, den Neigungen der Schülerinnen und Schüler besser nachzukommen und das Bildungsangebot der Schule zu erweitern, kann von den Pilotschulen auch dazu verwendet werden, jene Fächer, die durch die Schulreform gekürzt wurden, anzubieten.

In der Grundschule legen die Pilotschulen die Jahresstundenkontingente für die einzelnen Fächer fest; in den Fächern Italienisch Zweite Sprache und Religion bleiben die Jahresstundenkontingente gemäß den geltenden Landesbestimmungen aufrecht.

In der Mittelschule werden die Jahresstundenkontingente der einzelnen Fächer wie folgt angewandt:
	J A H R E S S T U N D E N K O N T I N G E N T E

M I T T E L S C H U L E


	Fach

Materia
	Stunden/Jahr **

Ore annuali **

	Deutsch 
	160

	Geschichte
	68

	Geographie
	63

	Mathematik
	127

	Naturkunde
	85

	Technik
	58

	Italienisch / Zweite Sprache
	160

	Englisch
	68

	Kunst 
	60

	Musik 
	60

	Bewegung und Sport 
	60

	Religion
	51

	SUMME/TOTALE
	1020


· Tutor/Tutorin
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat eine Tutorin bzw. einen Tutor als Bezugslehrperson, der/die für die Koordinierung des Lehrerteams, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die individuelle Betreuung des Schülers/der Schülerin und für die Dokumentation insbesondere im Zusammenhang mit dem Portofolio der Kompetenzen verantwortlich ist. Der Tutor/die Tutorin soll eine möglichst hohe Anzahl von Stunden in der Klasse unterrichten, in der er/sie diese Funktion ausübt. Dies gilt vor allem für die ersten drei Klassen der Grundschule. Die Funktion des Tutors/der Tutorin kann auch auf zwei Lehrpersonen je Klasse aufgeteilt werden. 

· Bewertung:

Zur Bewertung werden die staatlichen Bestimmungen angewandt. Das Portfolio der Kompetenzen wird somit eingeführt.




Anmeldung: 
Alle interessierten Schulen können sich bis zum 30. Juni 2004 im Schulinspektorat (Insp. Fischer und Insp. Lanthaler) für die Pilotprojekte melden, wo sie auch nähere Informationen erhalten. Voraussetzung für die Teilnahme als Pilotschule sind entsprechende Beschlüsse des Lehrerkollegiums und des Schulrates.
Die Pilotschulen verpflichten sich einen Bericht zu den Erfahrungen zu erstellen sowie den Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen zu pflegen.
Es können nicht mehr als drei Schulen als Pilotschulen zugelassen werden. Die Auswahl erfolgt durch den Schulamtsleiter aufgrund folgender Kriterien:

· Die Umsetzung der grundlegenden Aspekte der Schulreform im Schuljahr 2004/05 wird an allen fünf Klassen der Grundschule und in der ersten Klasse der Mittelschule durchgeführt. Auf diese Weise können auch die Übergänge in die Planung einbezogen werden. Die inhaltliche und didaktische Planung (z.B. Lern- und Bildungspläne, Portfolio) sollte auch den Kindergarten mit einbeziehen, um den Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule flexibel zu gestalten. 

· Schulen, die in allen Klassen die Reform erproben, erhalten den Vorzug gegenüber Schulen, in denen die Erprobung nur einzelne Klassenzüge umfasst. 

· Vorhandensein der Strukturen für den Nachmittagsunterricht (Mensa)

· Territoriale Verteilung (Stadt/Land sowie nach Bezirken), die es ermöglicht, verschiedene Realitäten zu erfassen.

Die Begleitung der Pilotschulen: 
Die Pilotschulen werden durch die Projektbegleiter/innen Helga Pircher, Rita Rieder und Karin Tanzer sowie durch Prof. Wilhelm Weinhäupl und das Schulinspektorat unterstützt. 
Ressourcen:
Die Landesregierung kann den Pilotschulen im Rahmen des Plansolls bei Bedarf zusätzliche Stellen zuweisen, damit die verschiedenen Aspekte der Reform des Schulsystems des Landes erprobt  werden können.

Mit freundlichen Grüßen


DER SCHULAMTSLEITER


Dr. Peter Höllrigl
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